
Angehörigenpflege 
einfach erklärt

Wenn Familie pflegt

Ich möchte zu 
Hause bleiben

Ihr Partner für Angehörigenpflege



Zahlen & Fakten

600‘000
betreuende Angehörige in der Schweiz

465‘000
pflegen eine erwachsene bekannte oder verwandte Person

64%
dieser Pflege wird von Frauen geleistet

Angehörige leisten in der Schweiz traditionell einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie des Fachkräftemangels 
werden Angehörige künftig noch wichtiger.

Quellen: Bundesamt für Gesundheit BAG, 2025; Bundesamt für Statistik BFS, 2024, 2022, 2020.



Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, 
übernimmt häufig zuerst die Familie Verantwortung.

Kinder unterstützen ihre Eltern.
Partner kümmern sich umeinander.
Eltern pflegen ihre kranken Kinder.

Pro Jahr wurden 1.6 Milliarden Franken  
an unbezahlter Angehörigenpflege geleistet.

Das Bundesgericht anerkennt diese Arbeit und hat 2019 entschieden, 
dass Grundpflege durch Angehörige eine Pflichtleistung der  
Krankenkasse ist, sofern sie über eine Spitex angestellt  
und die Qualität sichergestellt wird.

Zur Grundpflege gehört

	– Körperpflege wie Waschen, Rasieren, Zahnpflege, Nägel  
schneiden

	– Hilfe beim An-/Ausziehen der Kleider, Hilfsmittel, Einlagen
	– Unterstützung bei Mobilisation wie Aufstehen, Hinlegen, Gehen, 

Lagerung
	– Begleitung beim Toilettengang 
	– Hilfe beim Essen/Trinken

Wussten Sie?
Viele Angehörige wissen nicht, dass sie für Pflege angestellt, begleitet 
und bezahlt werden können.

Ein Anruf genügt, um Ihre Situation zu prüfen.



Prüfen Sie Ihren Anspruch
Tausende Angehörige haben sich bereits  
von einer Spitex anstellen lassen.

Vorteile für Pflegebedürftige

	– Hohe Beziehungsstabilität
	– Erhalt der Selbstbestimmung 
	– Verbleib im bekannten Umfeld, auch in Kombination mit einer  

voll- oder teilstationären Einrichtung möglich
	– Pflege individuell abgestimmt auf Tagesform und Bedürfnisse

Vorteile für Angehörige

	– Entlastung, Schulung und fachliche Begleitung durch diplomiertes  
Pflegepersonal

	– Lohn und soziale Absicherung für die ohnehin geleistete Pflegearbeit

Voraussetzungen für eine Anstellung

	– Wohnsitz in der Schweiz 
	– Volljährigkeit, auch im AHV-Alter möglich 
	– Regelmässige Pflege einer nahestehenden Person, Kinder ab 3 Jahren

Anstellung in drei einfachen Schritten

Kontaktaufnahme Abklärung & Vertrag Start & Begleitung



Eine von pflegenden Angehörigen gegründete Spitex, 
die sich auf Angehörigenpflege spezialisiert hat.

Was uns unterscheidet

	– Unabhängiges Schweizer Unternehmen
	– Eigene zertifizierte Akademie für gezielte Aus- & Weiterbildungen
	– Wir leisten Ersatzpflege sowie Grund- & Behandlungspflege 

Wir sind für Sie da
071 414 20 10

info@pflegeverbindet.ch

www.pflegeverbindet.ch

Spitex Pflege Verbindet
Oberer Graben 3
9000 St. Gallen

Mehr erfahren? 
QR-Code scannen



Qualität. Menschlichkeit. Transparenz.

Wir verbinden familiäre Nähe 
mit fachlicher Unterstützung


